
Kreisjugendring Freising 
des Bayerischen Jugendring KdöR

Haushalt in Eckwerten Haushaltsjahr 2026

1.  Der Haushalt in Eckwerten für das Jahr 2026

  909.045,00 €        

2. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird - vorbehaltlich 

der Bestätigung des Bayerischen Jugendrings - festgelegt auf -  €                     

3. Der Haushalt in Eckwerten tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft.

Der Haushalt in Eckwerten wurde von der Vollversammlung beschlossen am 29.10.2025

Ort, Datum Unterschrift Vorsitzende

A) Kalkulation des Haushaltes 2026 in Eckwerten - Kurzfassung

Ergebnis 2023 Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026

allgemeine Einnahmen 429.658 463.000 495.550 515.424

Zuschüsse 193.704 257.900 255.100 269.500

Rücklagenentnahmen 0 0 0 0

Veräußerung von Vermögen 0 0 0 0

Haushaltsüberschuss Vorjahre 0 0 0 0

Zweckgebundene  Einnahmen 193.704 257.900 255.100 269.500
Einnahmenziele 83.972 88.050 90.900 4.800

Einnahmen 707.334 808.950 841.500 909.045

Personalkosten 480.665 592.400 618.850 645.640

langfristige Verpflichtungen 49.932 58.050 59.700 69.355

Förderung der Jugendarbeit 65.080 64.000 64.000 64.000

Projekte 0 0 1.000 0

Prioritäten 0 0 0 0

Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren 0 0 0 0

Vorabdotierungen 595.677 714.450 743.550 778.995

Investitionen lt.Investitionsplan 5.278 0 0 0

Rücklagenzuführungen 850 0 0 0

ggf. Tilgung von Krediten 0 0 0 0

Festlegungen auf das Vermögen 6.128 0 0 0
Budgets 105.529 94.500 98.000 130.050

Ausgaben 707.334 808.950 841.550 909.045
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Haushaltsentwurf 2026

Gesamtplan

Ansatz 2026 Organe und 

Gremien

Geschäfts

führung

Verleih Aktivitäten Politische Bildung Fachprogramm 

Medienpädagogik

gemeindliche 

Jugendarbeit

Jugendzelt-

platz

Förderung JA Allgemeines 

Finanzwesen

EINNAHMEN GESAMT UAB 100 UAB 110 UAB 120 UAB 200 UAB 250 UAB 272 UAB 260 UAB 320 UAB 400 UAB 500

Allgemeine Einnahmen 110 515.424 0 0 0 0 0 0 0 510.624

Zweckgebundene  Zuschüsse 120 269.500 269.500

Rücklagenentnahmen 121 0

Veräußerung von Vermögen 122 0

Kreditaufnahmen 123 0

Haushaltsüberschuss Vorjahre 124 0

Zweckgebunden Einnahmen 269.500 0 0 0 0 0 0 269.500 0 0 0

Einnahmenziel 130 128.921 0 28.531 2.300 67.050 0 0 3.300 22.940 0 4.800

GESAMTEINNAHMEN 909.045 0 28.531 2.300 67.050 0 0 272.800 22.940 0 515.424

Ansatz 2026 Organe und 

Gremien

Geschäfts

führung

Verleih Aktivitäten Politische Bildung Fachprogramm 

Medienpädagokik

gemeindliche 

Jugendarbeit

Jugendzelt-

platz

Förderung JA Allgemeines 

Finanzwesen

AUSGABEN GESAMT UAB 100 UAB 110 UAB 120 UAB 200 UAB 250 UAB 272 UAB 260 UAB 320 UAB 400 UAB 500

Personalkosten lt. Stellenplan 140 645.640 366.000 bei 110 mit drin 269.500 10.140

langfrist. Verpflichtungen 150 69.355 58.255 11.100

Förderung der Jugendarbeit 153 64.000 64.000

Projekte 191 0

Prioritäten 194 0

Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren 159 0

Vorabdotierungen 778.995 0 424.255 0 0 0 0 269.500 21.240 64.000 0

Investitionen lt. Investitionsplan 160 0 0 0

Rücklagenzuführungen 161 0 0

Kredite (Tilgung) 162 0

Festlegungen auf Vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Budgets 180 130.050 7.850 34.650 400 79.550 2.500 0 3.300 1.700 0 100

GESAMTAUSGABEN 909.045 7.850 458.905 400 79.550 2.500 0 272.800 22.940 64.000 100
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Haushaltsentwurf 2026

B Vorabdotierungen

B 1 Personalkosten und Stellenplan

Die Arbeitszeit der Mitarbeiter:innen in der Gemeindlichen Jugendarbeit teilt sich wie folgt auf:

Stellen

Gemeinde Au i.d. Hallertau Fachkraft 0,50

Gemeinde Nandlstadt Fachkraft 0,50

Gemeinde Attenkirchen Fachkraft 0,38

Gemeinde Mauern Fachkraft 0,45

Gemeinde Langenbach Leitung Gdl. Jugendarbeit 0,76  

Gemeinde Langenbach Fachkraft + Hilfskraft Jugendtreff 0,50

Gemeinde Zolling Fachkraft 0,50

Es gilt die Vergütungsordnung 

Personal Vergütungs- oder Lohngruppe

Wochen-

arbeitszeit

Geschäftsführung TVöD Entgeltgr. 12        32,00

Pädagogischer Mitarbeiter TVöD Entgeltgr. S 11b 39,00

110 Pädagogische Mitarbeiterin TVöD Entgeltgr. S 11b 6,00

Verwaltungsleitung TVöD Entgeltgr. 9a 24,00

110 Verwaltungskraft / Buchhaltung TVöD Entgeltgr. 7 18,00

110 TVöD Entgeltgr. S 13 35,00

110
Teamleitung gemeindliche 

Jugendarbeit TVöD Entgeltgr. S 12 6,00

260
gemeindliche Jugendarbeit  

Mauern TVöD Entgeltgr. S 11b 17,50

260
gemeindliche Jugendarbeit    Au 

und Nandlstadt TVöD Entgeltgr. S 11b 39,00

260
gemeindliche Jugendarbeit    

Langenbach TVöD Entgeltgr. S 11b 30,00

260
gemeindliche Jugendarbeit    

Zolling TVöD Entgeltgr. S 11b 19,50

260
Langenbach Jugendtreff 

Fachkraft TVöD Entgeltgr. S 11b 12,50

260
Langenbach Jugendtreff päd. 

Hilfskraft TVöD Entgeltgr. S 2 7,00

Zeltplatzwart TVöD Entgeltgr. 3 4,00

Zeltplatzwart TVöD Entgeltgr. 3 6,00

Vorabdotiert werden für Unter-Abschnitt 110 366.000,00

Vorabdotiert werden für Unter-Abschnitt 250 bei 110 mit drin

Vorabdotiert werden für Unter-Abschnitt 260 269.500,00

Vorabdotiert werden für Unter-Abschnitt 272 nicht bebucht

Vorabdotiert werden für Unter-Abschnitt 320 10.140,00

645.640,00

Optionen

Zielsetzung:  Die Geschäftsführung koordiniert als zentrale Serviecestelle sämtliche Aufgabenbereiche 

des KJR Freising nach Maßgabe der Beschlüsse der Vollversammlung und der Vorstandschaft. Dazu 

wirtschaftet sie nach Maßgabe des Haushaltsplans - sofern nicht andere Zuständigkeiten durch den 

Vorstand  geregelt werden - mit den zur Verfügung stehenden Finanz- und Personalressourcen gemäß 

des Grundsatzes der sparsamen Haushaltsführung. Seit November 2011 übernimmt der 

Kreisjugendring Freising für Gemeinden im Landkreis Gemeindliche Jugendarbeit. Die Gemeinden 

erstatten dem KJR den gesamten Personalaufwand incl. der Personalnebenkosten. 

320

Haushalts

abschnitt

110

110

110

320

Politische Bildung 19,5

Pädagogische Mitarbeiterin 8 + 

Vollvers. 2 + 

Stv. Geschäftsführung 5,5 +

Es gilt § 4 FO-HiE

des Bundes und der Länder der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber
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Haushaltsentwurf 2026

B Vorabdotierungen

B 2 Langfristige Verpflichtungen

Folgende Verträge bestehen:

Gegenstand/Bezeichnung des Vertrags Vertragspartner abgeschlossen am Laufzeit Kosten/Jahr HhStelle

Unterabschnitt 110 Geschäftsführung

Mietvertrag Erdinger Str. 45 Fam. Eiber 28.09.2012 01.04.2027 30.600,00 110-5490

Lager Untermiete Elektro Sherif 5.000,00 110-5490

Mobiltelefone und Festnetz inkl. Internet Vodafone und Telekom 2.800,00 110-5140
Vorabdotierung 

Geschäftsstelle 38.400,00

Rahmenversicherung des BJR für 

Gliederungen BJR + Bernhard-Assekuranz 1.150,00 110-5690

Geschäftsstellen-Inventar Bernhard-Assekuranz 09.11.1998 390,00 110-5690

Mitarbeiter-Dienstfahrt Bernhard-Assekuranz 01.04.2003 480,00 110-5690

Dienst-Haftpflicht Bernhard-Assekuranz 01.01.2007 157,00 110-5690

 Auto Steuer und Versicherungen 2.092,00 110-5690
Verabdotierung 

Versicherungen 4.269,00

Wartungsvertrag CIP-KOM BJR 15.04.2003 110-5390

Buchhaltung CIP-KOM 5.500,00 110-5390

Leasingvertrag Kopierer  01.10.2023 30.09.2028 3.600,00 110-5310

Leasingvertrag Renault Trafic 01.08.2023 31.07.2025 5.000,00 110-5290

Verabdotierung Geräte 14.100,00

Unterabschnitt 260 Gemeindliche Jugendarbeit

Mobiltelefon Vodafone 900,00 260-5140

Unterabschnitt 320 Jugendzeltplatz

Pachtvertrag Jugendzeltplatz Kirchenpfründestifung 

Obermarchenbach 01.10.1996 895,00 320-5490

Strom Eon 01.10.1996 2.400,00 320-5490

Wasser, Kanal, Müllgebühr

Wasserzweckverband, 

Verwaltungsgem. Zollin 01.10.1996 3.500,00 320-5490

Zeltplatz-Inventar Bernhard-Assekuranz 01.07.1998 245,00 320-5690

7.040,00

Optionen

Der KJR Freising unterhält eine Geschäftsstelle in zentraler Lage, die zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und übertragenen 

Leistungen des SGB VIII dient. Seit Mitte 2022 wurde ein Lagerraum für Unterlagen und Material angemietet. In 2023 musste die 

Bürofläche um 50 m2 erweitert werden um den aktuellen Personalbestand unter zu bringen. Die Geschäftsstelle und die für die 

Geschäftsführung Verantwortlichen sind ebenso wie das durch Dienstreisetätigkeit der Haupt- und Ehrenamtlichen entstehende Risiko 

durch Versicherungen gedeckt. Der KJR Freising betreibt den Jugendzeltplatz des Landkreises. Seit November 2011 übernimmt der 

KJR die Gemeindliche Jugendarbeit für die Gemeinden Attenkirchen, Au i.d. Hallertau  und Mauern, seit Oktober 2015  auch für die 

Gemeinde Nandlstadt. Seit Juni 2016 gibt es einen Vertrag mit der Gemeinde Langenbach. Die Kosten für die gemeindliche 

Jugendarbeit werden an die Gemeinden weiterbelastet. Im Jahr 2024 hat zusätzlich die Gemeindliche Jugendarbeit in Kooperation mit 

der Gemeinde Zolling gestartet.

Es gilt § 4 FO-HiE
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Haushaltsentwurf 2026

B Vorabdotierungen

B 3 Förderung der Jugendarbeit

UAB 400 Förderung der Jugendarbeit

Jahr ausbezahlter Zuschuss:

2004 27.060             

2005 31.385             

2006 36.202             

2007 28.853             

2008 34.750             

2009 37.000             

2010 37.459             

2011 43.980             

2012 36.960             

2013 37.103             

2014 42.763             

2015 40.777             

2016 34.485             

2017 51.599             

2018 65.559              

2019 63.833              

2020 20.954              

2021 28.663             

2022 40.204             

2023 65.080             

2024 67.361             

2025 64.000             

2026 64.000             

Ergebnis 2005

Einnahmenziel 0,00 0,00

Vorabdotierung 64.000,00 64.000,00
Budget 0,00

Finanzierungsanteil 64.000,00

Optionen

 

2.500,00 €             

Es gilt § 4 FO-HiE

Es darf eine Budgetrücklage gebildet werden (§ 6 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE).  Höchstbetrag:

Zielsetzung:

Nach den von der Vollversammlung des KJR beschlossenen Förderrichtlinien werden aus Mitteln 
des Landkreises Freising Zuschüsse an Jugendorganisationen und anerkannte freie Träger der 
Jugendarbeit bewilligt, um die Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis zu fördern. In den 

Seite 5



Kreisjugendring Freising
des Bayerischen Jugendring KdöR

HHiE-Plan 2026.xlsx

6 FaV-Invest.+Rückl.
Ausdruck vom 13.10.2025

Haushaltsentwurf 2026

C Festlegungen auf das Vermögen

C 1 Investitionsplan

Vermögensgegenstand Jahr der Beschaffung Geschätzter Aufwand HHSt Erläuterungen

EDV 2026 1.600,00 Ersatzbeschaffung

Möbel 2026 1.500,00 Schreibtisch

 Ergebnis 2005

 #BEZUG!

Für Investitionen wurden im Haushaltsjahr bereitgestellt: 3.100,00

Optionen

C 2 Rücklagen

Zweckbestimmung der 

Rücklage
Bestand 1.1. Zuführung Entnahme Bestand 31.12.

2025 2025 2025

€ € € €

1 2 3 4 5

Betriebsmittelrücklage 38.208,61 38.208,61

Förder App 2.500,00 2.500,00

Rücklage Jugendzeltplatz 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamt 40.708,61 €                0,00 2.500,00 38.208,61 €           

Budgetrücklagen Bestand 1.1. Zuführung Entnahme Bestand 31.12.

Kaution Miete 4.096,50 4.096,50
Kaution Stadtteilauto 900,00 900,00
Entnahme aus 

Budgetrücklage (Haushalt 

in Eckwerten)
0,00

0,00

€ € € €
1 2 3 4 5

keine 

Gesamt Budgetrücklagen 4.996,50 €                      -  €                    -  €                    4.996,50 €                 

 

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Es gilt § 4 FO-HiE
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Haushaltsentwurf 2026  

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

UAB 100 Organe und Gremien
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Ansatz 2026 Ergebnis 2005

Einnahmenziel -  €                                     

Budget 7.850,00 €                            

Finanzierungsanteil 7.850,00 €-                            

Optionen

-  €                 

-  €                 

Regelung der Aufwandsentschädigung für Vorstandsmitglieder:

monatlich Euro

Vorsitzende/r  100,00

Stellv. Vorsitzende/r  60,00

Stellv. Vorsitzende/r  mit Ressortübernahme 80,00

Ressortverantwortliche/r  30,00

Vorstandsmitglied (ohne Ressort) 20,00

Regelung der Reisekostenvergütung

Reisekosten  In Anlehnung an das BayRKG /Einkommenssteuerrichtlinien: 

PKW: 40 Cent je gefahrenem Km, 

Motorrad oder -roller: 17 Cent je Km

Moped oder Mofa: 10 Cent je Km

bei Fahrrad + E-Bike: 10 Cent je gefahrener Km

Mitnahme: je Km 2 Cent pro Person bei PKW;1 Cent bei Motorrad,Motorroller.

Es gilt § 4 FO-HiE

Es darf eine Budgetrücklage gebildet werden (§ 6 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE).  Höchstbetrag:

Zielsetzung

Vollversammlungen: Die Vollversammlung gestaltet die Grundlagen der Tätigkeit des Kreisjugendring Freising im 
Rahmen der Satzung. - Durchführung der satzungsgemäßen Vollversammlungen - Bildung von Ausschüssen oder 
Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen

Vorstandschaft: Der Vorstand ist für die Abwicklung der laufenden Aufgaben des Kreisjugendrings nach der 
Satzung, der Geschäftsordnung und den Beschlüssen der Vollversammlung verantwortlich. Ihm obliegen 
insbesondere die Geschäftsführung, Finanzführung und Aufsicht über das Personal. 
Dazu gehören:

- Klausurtagung des Vorstandes
- Begleitung der Aktivitäten des Kreisjugendrings
- Zuschussvergabe nach den Förderungsrichtlinien
- Jugendpolitische Gespräche mit dem Kreistag und den Parteien
- Vertretung der verbandlichen Jugendarbeit im Jugendhilfeausschuss, dem Jugendkreistag und der ArGe §78 KJHG 
- Kontaktpflege mit der Kreisebene der Jugendverbände
- Besuch der Bezirksjugendringsausschüsse und der Arbeitstagungen für Vorstandsmitglieder
- Unterstützung der Ziele der Jugendhilfeplanung
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Haushaltsentwurf 2026   

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

UAB 110 Geschäftsstelle

Einnahmenziel 28.531,00 €                          

Budget 34.650,00 €                          

Finanzierungsanteil 6.119,00 €-                            

Optionen

 

-  €                 

-  €                 

UAB 120 Verleih und Service

Einnahmenziel 2.300,00 €                            

Budget 400,00 €                               

Investitionen -  €                                     

Finanzierungsanteil 1.900,00 €                            

Optionen

 

-  €                 

-  €                 

Es gilt § 4 FO-HiE

Es darf eine Budgetrücklage gebildet werden (§ 6 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE), max.

Es gilt § 4 FO-HiE

Es darf eine Budgetrücklage gebildet werden (§ 6 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE).  max.:

Zielsetzung:

Die Geschäftsstelle koordiniert als zentrale Servicestelle sämtliche Aufgabenbereiche des KJR 
Freising nach Maßgabe der Beschlüsse der Vollversammlung und der Vorstandschaft. Die 
Geschäftsstelle wirtschaftet entsprechend des Haushaltsplans - sofern nicht andere   
Zuständigkeiten durch den Vorstand geregelt werden - mit den zur Verfügung stehenden Finanz-
und Personalresourcen gemäß der Grundsätze der sparsamen Haushaltsführung.  

Zielsetzung:

Der Verleihservice steht allen Aktiven in der Jugendarbeit im Landkreis Freising unbürokratisch zur 
Verfügung.
Hockerkocher, Töpfe, Kameras, Beamer und Spiele werden verliehen.
Seit 2019 ist der 9sitzer Bus im Verleih, dieser wird auch als Dienstwagen genutzt, die Ausgaben 
befinden sich auf der Haushaltsstelle der Geschäftsstelle.
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Haushaltsentwurf 2026  

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

UAB 200 Aktivitäten, Veranstaltungen

Einnahmenziel 67.050,00 €          

Budget 79.550,00 €          

Finanzierungsanteil 12.500,00 €-          

Optionen

-  €                  

-  €                  

Zielsetzung: 

Ziel ist die Durchführung des von der Vollversammlung beschlossenen Jugendbildungsprogramms. Zu den 

pädagogischen Aktivitäten gehören außerdem: 

-  Durchführung von Tutorenschulungen in Zusammenarbeit mit Schulen 

-  Unterstützung der Verbände auf organisatorischer und inhaltlicher Ebene 

Die Seminargebühren sollen bewusst niedrig gehalten werden, da vor allem Ehrenamtliche erreicht werden sollen. 

Die Angebote des KJR sollen keine Konkurrenz zu den Angeboten der Mitgliedsverbände sein.  Bestandteil der 

Planung ist auch ein internationales Projekt.  

Es gilt § 4 FO-HiE

Es darf eine Budgetrücklage gebildet werden (§ 6 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE).  Höchstbetrag:
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Haushaltsentwurf 2026  

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

UAB 250 Politische Bildung / Demokratieförderung

Einnahmenziel -  €                     

Budget 2.500,00 €            

Finanzierungsanteil 2.500,00 €-            

Optionen

-  €                  

-  €                  

Zielsetzung: 

Aus dem "Arbeitskreis Politische Bildung" des Landrates entstand das Vorhaben, eine halbe Stelle beim KJR einzurichten 

mit der durch passende Maßnahmen und Projekte die (demokratie-)politische Bildung im Landkreis gefördert wird. 

Finanzierung über den allgemeinen Landkreiszuschuss.

Es gilt § 4 FO-HiE

Es darf eine Budgetrücklage gebildet werden (§ 6 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE).  Höchstbetrag:
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Haushaltsentwurf 2026  

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

UAB 260 Gemeindliche Jugendarbeit

Einnahmenziel 3.300,00 €            

zweckgeb. Zuschüsse 269.500,00 €        

Die Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen teilt sich wie folgt auf:

Stellen

Gemeinde Au i.d. Hallertau Fachkraft 0,50

Gemeinde Nandlstadt Fachkraft 0,50

Gemeinde Attenkirchen Fachkraft 0,38

Gemeinde Mauern Fachkraft 0,38

Gemeinde Langenbach Leitung Gdl. Jugendarbeit0,77

Gemeinde Langenbach Fachkraft + Hilfskraft Jugendtreff0,32

Gemeinde Zolling Fachkraft 0,50

Personalkosten 269.500,00 €        

Budget 3.300,00 €            

Finanzierungsanteil -  €                     

Optionen

 

-  €                 

-  €                 

Es gilt § 4 FO-HiE

Es darf eine Budgetrücklage gebildet werden (§ 6 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE).  Höchstbetrag:

Zielsetzung:

Seit November 2011 übernimmt der KJR die Gemeindliche Jugendarbeit für die Gemeinden Attenkirchen, Au i.d. Hallertau 
und Mauern, seit Oktober 2015 auch für die Gemeinde Nandlstadt. Seit Juni 2016 gibt es einen Vertrag mit der Gemeinde
Langenbach. Zum 1.1.2021 übernimmt der Kreisjugendring auch die Betreuer*innen im Jugendtreff Langenbach, die bisher
beim Jugendtreff e.V. angestellt waren. Im Jahr 2024 kam die Gemeindliche Jugendarbeit in Zolling dazu. Die Kosten für die 
gemeindliche Jugendarbeit werden an die Gemeinden weiterbelastet.
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Haushaltsentwurf 2026  

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

UAB 272 Medienpädagogik

Einnahmenziel -  €            

Budget -  €            

Finanzierungsanteil -  €            

Optionen

-  €                 

-  €                 

Zielsetzung: 

Für das Jahr 2025 werden Fördermittel des bayrischen Jugendrings aus einen Fachprogramm, bevorzugt 

Medienpädagogik, gewonnen werden.

Im Zentrum des Projekts steht die Verknüpfung von medienpädagogischen Aktivitäten mit Aspekten der 

Politischen Bildung und Demokratieförderung. Dafür müssen Medienbildung, Politische Bildung, Soziales 

Lernen und Werteerziehung zusammenfließen zu einer digitalen Demokratiekompetenz. Die ist nötig in 

einer umfassend und tiefgreifend mediatisierten und digitalisierten Gesellschaft. Sie fördern heißt, ethisch-

kulturelles und politisches Wissen, Reflexionsvermögen sowie Motivation und Wille zum sozialen und 

politischen Handeln in der digitalisierten Welt zu vermitteln.

Mit dem werden Personal-, Sach- und Projektkosten finanziert.

Es gilt § 4 FO-HiE

Es darf eine Budgetrücklage gebildet werden (§ 6 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE).  Höchstbetrag:

Es gilt § 4 FO-HiEEs darf eine Budgetrücklage gebildet werden (§ 6 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 
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Haushaltsentwurf 2026   

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

UAB 320 Jugendzeltplatz

Einnahmenziel 22.940,00 €              

Entnahme Zeltplatzrücklage -  €                         

Vorabdotierung 21.240,00 €              

Investitionen -  €                           

Budget 1.700,00 €                

Finanzierungsanteil -  €                         

 Optionen

2.000,00 €           

1.500,00 €           

UAB 500 Allgemeines Finanzwesen

Allgemeiner Zuschuss des Landkreises 510.624,00 €            

Rücklagenentnahmen -  €                         

Einnahmenziel 4.800,00 €                

Rücklagenzuführung -  €                         

Budget 100,00 €                   

Finanzierungsanteil 515.324,00 €            

 

Optionen

 

-  €                    

-  €                    

Es gilt § 4 FO-HiE

Es darf eine Budgetrücklage gebildet werden (§ 6 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE).  Höchstbetrag:

Es gilt § 4 FO-HiE

Es darf eine Budgetrücklage gebildet werden (§ 6 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen ( § 5 Abs. 3 FO-HiE).  Höchstbetrag:

Zielsetzung:

Der KJR Freising bewirtschaftet gemäß der Beschlüsse der Vollversammlung den Jugendzeltplatz des Landkreises 
kostendeckend und serviceorientiert. Der Jugendzeltplatz wurde 2009 renoviert und soll in Zusammenarbeit mit dem 
Landratsamt in gutem Zustand gehalten werden. Um den Zeltplatz ordentlich betreiben zu können, ist es notwendig, dass 

z.B. ausreichend Mülltonnen vorhanden sind - der Personalaufwand wirkt sich vor allem auf die Pflege der Anlage aus. 

Zielsetzung:

Der Zuschuss des Landkreises ermöglicht die satzungsgemäße Durchführung der Arbeit des Kreisjugendrings entsprechend 
der beschlossenen Ziele und des Haushaltsplanes. 
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